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Abwägung zum 3. Entwurf 
(in der Fassung vom Oktober 2016) 

 
 
 

zur Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB  
sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  

nach § 4 Abs. 2 BauGB 
sowie der Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2 BauGB 

 
 

März 2017 
 
 
 

  



 Träger öffentlicher Belange Exemplare aufgefordert 
am: 

Stellung-
nahme vom: 

1.  Amt für Landwirtschaft, 
Flurneuordnung und Forsten Süd 
Müllnerstr. 59 
06667 Weißenfels 

1 
 

16.12.2016 31.01.2017 

2.  Landesamt für Denkmalpflege 
und Archäologie Sachsen-Anhalt 
Richard-Wagner-Straße 9 
06114 Halle (Saale) 

1 16.12.2016 22.12.2016 

3.  Landesamt für Geologie und 
Bergwesen Sachsen-Anhalt 
Köthener Straße 34 
06118 Halle 

1 16.12.2016 27.01.2017 

4.  Landesamt für Vermessung und 
Geoinformation Sachsen- Anhalt 
Neustädter Passage 15 
06122 Halle (Saale) 

1 16.12.2016 -- 

5.  Landesstraßenbaubehörde 
Sachsen- Anhalt 
Regionalbereich Süd 
An der Fliederwegkaserne 21 
06130 Halle (Saale) 

1 16.12.2016 17.01.2017 

6.  Landkreis Saalekreis 
Planungsamt 
Domplatz 9 
06217 Merseburg 

5 

1x Anl. Artenschutz 

1x Anl. Schall 

Bestandsplan 

CD 

16.12.2016 30.01.2017 

7.  Landesverwaltungsamt Sachsen-
Anhalt 
Referat Bauwesen 
Ernst-Kamieth-Straße 2 
06112 Halle (Saale) 

2 

1x Anl. Schall 

CD 

16.12.2016 26.01.2017 

8.  Ministerium für 
Landesentwicklung und Verkehr 
des Landes Sachsen-Anhalt 
Außenstelle Halle, Referat 44 
Ernst-Kamieth-Straße 2 
06112 Halle (Saale) 

2 16.12.2016 10.01.2017 

9.  Regionale 
Planungsgemeinschaft Halle 
Willi-Brundert-Straße 4 
06132 Halle (Saale) 

1 16.12.2016 06.02.2017 

Ver- und Entsorgungsträger 

10.  Hallesche Wasser- und 
Stadtwirtschaft GmbH 
Bornknechtstraße 5 
06108 Halle (Saale) 

1 16.12.2016 07.02.2017 

11.  MIDEWA GmbH 
Niederlassung Saale – Weiße 
Elster 
Weißenfelser Straße 74 
06217 Merseburg 

1 16.12.2016 22.02.2017 



 Träger öffentlicher Belange Exemplare aufgefordert 
am: 

Stellung-
nahme vom: 

12.  Mitnetz GAS 
Mitteldeutsche Netzgesellschaft 
Gas mbH 
Magdeburger Straße 36 
06112 Halle (Saale) 

1 16.12.2016 07.02.2017 

13.  MITNETZ STROM 
Mitteldeutsche Netzgesellschaft 
Strom mbH 
Magdeburger Straße 36 
06112 Halle (Saale) 

1 16.12.2016 -- 

14.  Deutsche Telekom AG 
Netzproduktion GmbH 
Kaiserslauterer Straße 75 
06128 Halle (Saale) 

1 16.12.2016 11.01.2017 

15.  Unterhaltungsverband „Mittlere 
Saale – Weiße Elster“ 
Bahnhofstraße 32 
06242 Braunsbedra 

1 16.12.2016 22.12.2016 

Nachbargemeinden 

16.  Goethestadt Bad Lauchstädt 
Fachamt Ordnung und Bauen 
Marktstr. 9 
06255 Bad Lauchstädt 

1 16.12.2016 16.12.2016 

17.  Stadt Halle (Saale) 
FB Planen 
Hansering 15 
06108 Halle (Saale) 

1 16.12.2016 03.01.2017 

18.  Stadt Leuna 
Rathausstraße 1 
06237 Leuna  

1 16.12.2016 31.01.2017 

19.  Stadtverwaltung Merseburg  
Stadtentwicklungsamt 
Lauchstädter Straße 1-3 
06217 Merseburg 

1 16.12.2016 10.02.2017 

20.  Stadtverwaltung Schkeuditz 
Planungsamt 
Rathausplatz 3 
04435 Schkeuditz 

1 16.12.2016 21.12.2016 

21.  Gemeinde Kabelsketal,  
Bauverwaltung 
Lange Straße 18 
06184 Kabelsketal 

1 16.12.2016 20.12.2016 
(per Mail) 

 Gemeinde Teutschenthal 
Am Busch 19 
06179 Teutschenthal 
 

1 16.12.2016 09.01.2017 
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Gemeinde Schkopau B-Plan Nr. 9/21 „Zur Aussicht“ 
  3. Entwurf 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 1 Lfd. Nr. der Versandliste 1 

 
Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB (Behördenbeteiligung) 
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
zu 1) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der Abwägungsbogen zur Stellungnahme vom 21.03.2016 liegt zur Information der 
Abwägungsunterlage bei (vgl. lfd. Nr. des Abwägungsbogens 2). Eine nochmalige 
Abwägung und Beschlussfassung dazu ist nicht erforderlich. 
 
zu 2) Die Hinweise werden in folgender Form berücksichtigt. 
Der externe Ausgleich wird ergänzend zu bereits mit Wald bestockten Flächen 
vorgesehen. Diese Wald- und Gehölzflächen umgeben vollständig eine Ackerfläche. 
Zwischen diesen unterschiedlichen Nutzungen sind keine Saumstrukturen 
ausgebildet. Um eine naturnahe Waldentwicklung mit stabilen Bedingungen zu 
fördern, wird dem Wald ein Waldrand mit Waldsaum vorgelagert. Im Hinblick auf die 
damit verbundene Inanspruchnahme von bislang durch die Landwirtschaft genutzten 
Flächen wird nochmals darauf hingewiesen, dass durch die Anlage des Waldes in 
diesem Bereich mit der Umsetzung dieser Ausgleichsmaßnahme eine bereits 
begonnene Entwicklung in diesem Raum fortgesetzt wird. Er fügt sich in einen 
größeren Waldkomplex ein. Den Belangen der Landwirtschaft wird insofern 
Rechnung getragen, dass der Waldrand auf der gesamten Länge festgesetzt wird 
und keine Splitterflächen verbleiben werden. Die Hinweise aufgreifend, ist darauf zu 
verweisen, dass auch andere Standorte geprüft worden sind. Jedoch ist auch die 
Verfügbarkeit der Flächen zu betrachten. Es handelt sich bei der Fläche um eine 
Fläche im Eigentum des Vorhabenträgers, so dass die Verfügbarkeit gegeben ist 
und die Maßnahme zeitnah umgesetzt werden kann. 
 
 Bemerkungen:  

 

 

 

Beschluss ja  nein  Enthaltung  

 

  

1 

2 
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Gemeinde Schkopau B-Plan Nr. 9/21 „Zur Aussicht“ 
  2. Entwurf 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 2 Lfd. Nr. der Versandliste 1 

 
Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB (Behördenbeteiligung) 
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
zu 1) Die Feststellung wird zur Kenntnis genommen. 
 
zu 2) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Zum Ausgleich des Defizits werden Flächen im Eigentum des Vorhabenträgers in 
der Gemarkung Lochau genutzt. Auf diesen Flächen soll in Ergänzung zu 
angrenzenden Waldflächen ein Waldrand mit Waldsaum entwickelt werden. Derzeit 
grenzt Acker an den bestehenden Wald unmittelbar an, jedoch war eine Aufforstung 
hier bereits vorgesehen. Insofern wird eine begonnene Entwicklung fortgesetzt. 

zu 3) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

Bemerkungen:  
 

 

 

Beschluss ja  nein  Enthaltung  

 

  

1 

2 

3 
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Gemeinde Schkopau B-Plan Nr. 9/21 „Zur Aussicht“ 
  3. Entwurf 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 3 Lfd. Nr. der Versandliste 2 

 
Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB (Behördenbeteiligung) 
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
zu 1) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Von der Abteilung Bau- und Kunstdenkmalpflege ging zum 3. Entwurf keine 
Stellungnahme ein.  
Aus der Stellungnahme vom 26.02.2016 zum 2. Entwurf geht jedoch bereits hervor, 
dass die Belange der Abteilung Bau- und Kunstdenkmalpflege durch das Vorhaben 
nicht berührt werden.  
Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich. 
 
zu 2) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der Hinweis bezüglich der Lage des Vorhabens im Bereich eines ausgedehnten 
Kulturdenkmals sowie die damit einhergehende Beachtung der Bestimmungen des 
Denkmalschutzgesetzes wurde bereits im 3. Entwurf des Bebauungsplanes (Stand 
Oktober 2016) berücksichtigt und in die Planzeichnung sowie Begründung 
entsprechend eingearbeitet. 
Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich. 

Bemerkungen:  
 

 

 

Beschluss ja  nein  Enthaltung  

 

  

2 

1 
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Gemeinde Schkopau B-Plan Nr. 9/21 „Zur Aussicht“ 
  3. Entwurf 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 4 Lfd. Nr. der Versandliste 3 

 
Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB (Behördenbeteiligung) 
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
zu 1) Die Feststellung wird zur Kenntnis genommen. 
In der Stellungnahme vom 16.03.2016 wurde festgestellt, dass keine bergbaulichen 
Arbeiten oder Planungen durch das Vorhaben berührt werden sowie keine Hinweise 
auf mögliche Beeinträchtigungen durch umgegangenen Altbergbau vorliegen.  
Des Weiteren stehen dem Vorhaben geologischen Belange nicht entgegen. 
 
Da in vorliegender Stellungnahme vom 27.01.2017 keine weiteren Hinweise und 
Empfehlungen gegeben werden, ist eine Beschlussfassung nicht erforderlich. 
 

Bemerkungen:  
 

 

 

Beschluss ja  nein  Enthaltung  

 

  

1 
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Gemeinde Schkopau B-Plan Nr. 9/21 „Zur Aussicht“ 
  3. Entwurf 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 5 Lfd. Nr. der Versandliste 3 

 
Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB (Behördenbeteiligung) 
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 

Bemerkungen:  
 

 

 

Beschluss ja  nein  Enthaltung  

 

  

Noch 

zu 1 
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Gemeinde Schkopau B-Plan Nr. 9/21 „Zur Aussicht“ 
  3. Entwurf 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 6 Lfd. Nr. der Versandliste 5 

 
Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB (Behördenbeteiligung) 
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
Da durch die Landesstraßenbaubehörde Regionalbereich Süd in der Stellungnahme 
vom 16.03.2016 keine Einwendungen bestehen sowie in vorliegender 
Stellungnahme vom 17.01.2017 keine Einwände oder Hinweise gegeben wurden, ist 
eine Beschlussfassung nicht erforderlich. 
 

Bemerkungen:  
 

 

 

Beschluss ja  nein  Enthaltung  
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Gemeinde Schkopau B-Plan Nr. 9/21 „Zur Aussicht“ 
  3. Entwurf 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 7 Lfd. Nr. der Versandliste 6 

 
Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB (Behördenbeteiligung) 
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
zu 1) Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Die weiteren Beschlüsse werden in den Verfahrensvermerken sowie in der 
Begründung ergänzt. 
 
 

Bemerkungen:  
 

 

 

Beschluss ja  nein  Enthaltung  

 

  

1 
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Gemeinde Schkopau B-Plan Nr. 9/21 „Zur Aussicht“ 
  3. Entwurf 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 8 Lfd. Nr. der Versandliste 6 

 
Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB (Behördenbeteiligung) 
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
zu 2) Der Hinweis wird zurückgewiesen. 
Der 3. Entwurf des Bebauungsplans (Stand Oktober 2016) weist eine ausgeglichene 
Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz aus. Mit der Umsetzung des Bebauungsplans wird im 
Plangebiet ein Defizit von ca. 68.246 Biotopwertpunkten verbleiben. Dieses wird 
durch eine externe Maßnahme in der Gemarkung Lochau ausgeglichen. Der 
errechnete ökologische Neuwert beträgt ca. 70.000 Biotopwertpunkte. Die 
Bilanzierung ist Pkt. 11.5.5 der Begründung zu entnehmen. Diese Ausgleichsfläche 
befindet sich im Eigentum des Vorhabenträgers. Die Sicherung erfolgt durch die 
Eintragung einer Reallast im Grundbuch.  
 
zu 3) Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Der Hinweis wurde geprüft. Die Bäume (Pappeln) befinden sich im Geltungsbereich 
des Bebauungsplans. Da in diesem Bereich Erschließungsmaßnahmen erfolgen 
müssen, können diese Bäume nicht erhalten werden. Sie werden daher in die 
Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz eingestellt.  
 
zu 4) Der Hinweis wird zurückgewiesen. 
Die Ergebnisse der Erfassungen, die im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung 
zum Bebauungsplan durchgeführt worden sind, sind unter Punkt 11.3.4 der 
Begründung dargestellt worden. Die im Artenschutzfachbeitrag aufgezeigten 
Maßnahmen zur Vermeidung von Verbotstatbeständen sowie vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen sind als Festsetzung bzw. Hinweis in den Bebauungsplan 
(Planzeichnung und Pkt. 6.2 sowie 6.6.3 der Begründung) übernommen worden. 

Bemerkungen:  

 

 

Beschluss ja  nein  Enthaltung  

 

  

2 

3 

4 
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Gemeinde Schkopau B-Plan Nr. 9/21 „Zur Aussicht“ 
  3. Entwurf 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 9 Lfd. Nr. der Versandliste 6 

 
Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB (Behördenbeteiligung) 
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
zu 5) Die Feststellung wird zur Kenntnis genommen. 
Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich 
 

zu 6) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Da durch das SG Verkehr keine Einwände gegen das Vorhaben gibt, ist eine 
Beschlussfassung nicht erforderlich.  
Die Hinweise der Stellungnahme vom 26.06.2017 wurden bereits in der Abwägung 
zum 2. Entwurf behandelt. Der Abwägungsbogen zur Stellungnahme vom 
21.03.2016 liegt zur Information der Abwägungsunterlage bei (vgl. lfd. Nr. des 
Abwägungsbogens 15). Eine nochmalige Abwägung und Beschlussfassung ist nicht 
erforderlich. 
 
zu 7) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der Hinweis besitzt keine Relevanz für das vorliegende Bauleitplanverfahren. Er ist 
im Rahmen der Bauausführung zu beachten. 
Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich.  

 

Bemerkungen:  
 

 

 

Beschluss ja  nein  Enthaltung  

 

  

5 

6 

7 
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Gemeinde Schkopau B-Plan Nr. 9/21 „Zur Aussicht“ 
  2. Entwurf 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 10 Lfd. Nr. der Versandliste 6 

 
Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB (Behördenbeteiligung) 
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
zu 1) Die Feststellung wird zur Kenntnis genommen. 
Da durch das SG Städtebau und Raumordnung keine ergänzenden Hinweise 
gegeben werden, ist eine Beschlussfassung nicht erforderlich. 
 

Bemerkungen:  
 

 

 

Beschluss ja  nein  Enthaltung  

 

  

1 
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Gemeinde Schkopau B-Plan Nr. 9/21 „Zur Aussicht“ 
  2. Entwurf 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 11 Lfd. Nr. der Versandliste 6 

 
Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB (Behördenbeteiligung) 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 

zu 2) Der Hinweis wird berücksichtigt.  
Die Grenze des Geltungsbereichs sowie der Ausfertigungsvermerk werden im 3. 
Entwurf in der Planzeichnung ergänzt. Die Verfahrensvermerke werden in der 
Begründung unter Pkt. 3.4 Verfahren aufgeführt.  
 

zu 3) Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Wie in der Begründung erläutert, sollen Garagen und Carports nicht im Bereich 
zwischen Straßenbegrenzungslinie und vorderer Baugrenze errichtet werden. Damit 
soll erreicht werden, dass im Straßenraum die Wohngebäude bestimmend sind und 
Garagen und Carports optisch zurücktreten. Somit wird der Straßenraum klar 
strukturiert. Darüber hinaus ist entsprechend § 3 der Garagenverordnung (GaVO) 
ein Mindestabstand von 3 m für Zu- und Abfahrten vorzuhalten.  
Die Begründung wird unter Pkt. 6.1.4 Überbaubare Grundstücksfläche um den 
Begriff Nebenanlagen ergänzt und genauer ausformuliert, dass Nebenanlagen im 
Sinne von § 14 BauNVO lediglich für den Bereich zwischen Straßenbegrenzungs-
linie und Baugrenze nicht zulässig sind. 
Die Formulierung zur Ermessensentscheidung wurde geändert.  
 

zu 4) Der Hinweis wird berücksichtigt. 

Die Verfahrensvermerke und damit auch der Beschluss zur Fortführung des 
Verfahrens zur Aufstellung werden im 3. Entwurf in der Begründung ergänzt.  
 

zu 5) Die Feststellung wird zur Kenntnis genommen. 
Da die Belange der Bau- und Kunstdenkmalpflege nicht berührt werden, ist eine 
Beschussfassung nicht erforderlich. 

Bemerkungen:  

 

 

Beschluss ja  nein  Enthaltung  

 

Noch 

1 

2 

3 

4 

5 
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Gemeinde Schkopau B-Plan Nr. 9/21 „Zur Aussicht“ 
  2. Entwurf 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 12 Lfd. Nr. der Versandliste 6 

 
Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB (Behördenbeteiligung) 
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
zu 6) Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Der Hinweis bezüglich der Lage des Vorhabens im Bereich eines ausgedehnten 
Kulturdenkmals sowie die damit einhergehende Beachtung der Bestimmungen des 
Denkmalschutzgesetzes werden in der Planzeichnung unter Hinweise 
Denkmalschutz ergänzt. 
Die Begründung zum B-Plan wird unter Pkt. 6.6.1 Hinweise zum Denkmalschutz 
ergänzt.  
 

zu 7) Der Hinweis wird berücksichtigt.  
Die Begründung wird unter Pkt. 2 um die südliche Begrenzung des 
Geltungsbereiches durch die L 170 (Oberthauer Straße) ergänzt.  
 
Die erforderlichen Abstimmungen mit dem zuständigen Straßenbaulastträger sind im 
Rahmen der Bauausführung durchzuführen.  
Der Straßenbaulastträger (LSBB) wurde im Rahmen des Bauleitplanverfahrens 
gesondert zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert (vgl. lfd. Nr. 5 der 
Versandliste). 
 
zu 8) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der Hinweis besitzt keine Relevanz für das vorliegende Bauleitplanverfahren. Er ist 
im Rahmen der Bauausführung zu beachten. 
Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich.  

 

Bemerkungen:  
 

 

 

Beschluss ja  nein  Enthaltung  

 

  

6 

7 

8 
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Gemeinde Schkopau B-Plan Nr. 9/21 „Zur Aussicht“ 
  2. Entwurf 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 13 Lfd. Nr. der Versandliste 6 

 
Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB (Behördenbeteiligung) 
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
zu 9) Die Feststellung wird zur Kenntnis genommen. 
 
zu 10) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der Hinweis besitzt keine Relevanz für das vorliegende Bauleitplanverfahren. Er ist 
im Rahmen der Bauausführung zu beachten. 
Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich.  
 
zu 11) Der Hinweis wird berücksichtigt. 

Die Begründung wird unter Pkt. 2 dahingehend angepasst, dass die Thomas-
Müntzer-Straße ab der Kreuzung mit der Landesstraße Oberthauer Straße (L 170) 
westlich des Plangebietes als Kreisstraße (K 2146) klassifiziert ist. Das Plangebiet 
befindet sich jedoch noch innerhalb des als Ortsdurchfahrt festgesetzten Bereiches 
der benannten Kreisstraße.  
 
zu 12) Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Das rechnerisch ermittelte Defizit wird in Ergänzung zu bereits etablierten 
Waldflächen in der Gemarkung Lochau durch Anpflanzung eines Waldrandes mit 
Waldsaum ausgeglichen. Die Flächen befinden sich im Eigentum des 
Vorhabenträgers. Die Ausgleichsflächen werden über eine Zuordnungsfestsetzung 
in den Bebauungsplan übernommen, die Sicherung erfolgt über eine Baulast bzw. 
durch Eintragung einer Reallast im Grundbuch. 

Bemerkungen:  

 

 

Beschluss ja  nein  Enthaltung  

 

  

Noch 
8 

9 

10 

11 

12 
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Gemeinde Schkopau B-Plan Nr. 9/21 „Zur Aussicht“ 
  3. Entwurf 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 14 Lfd. Nr. der Versandliste 6 

 
Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB (Behördenbeteiligung) 
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
zu 13) Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Die Ausführungen zur Baumreihe an der K-Straße wurden in der Begründung 
korrigiert sowie in die Bilanz eingestellt. Ein Erhalt der Bäume ist aufgrund von 
Leitungsverlegungen nicht möglich. 
 

zu 14) Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Mit Erarbeitung des 3. Entwurfs liegen die Ergebnisse der artenschutzrechtlichen 
Kartierung und Prüfung vor. Diese sowie sich daraus ableitende Vermeidungs- und 
CEF-Maßnahmen wurden in den Bebauungsplan übernommen. 
 
zu 15) Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Es wurde ein Schallschutzgutachten erstellt. Die Ergebnisse wurden in den 3. 
Entwurf des vorliegenden Bebauungsplanes in Pkt. 6.5 Immissionsschutz 
übernommen. Des Weiteren wurden entsprechende Festsetzungen zum 
Schallschutz festgelegt. 
 
 
 
 

Bemerkungen:  
 

 

 

Beschluss ja  nein  Enthaltung  

 

  

13 

14 

15 
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Gemeinde Schkopau B-Plan Nr. 9/21 „Zur Aussicht“ 
  2. Entwurf 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 15 Lfd. Nr. der Versandliste 6 

 
Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB (Behördenbeteiligung) 
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
zu 16) Die Feststellung wird zur Kenntnis genommen. 
Da durch das SG Abfall und Bodenschutz keine Ergänzungen vorliegen, ist eine 
Beschlussfassung nicht erforderlich. 
 
zu 17) Die Feststellung wird zur Kenntnis genommen. 
Da durch das SG Gewässerschutz keine Einwände bestehen, ist eine 
Beschlussfassung nicht erforderlich. 
 
zu 18) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der Ausbau bzw. die Gestaltung der Ein- und Ausfahrt der Straßen sowie die 
geforderten Straßenauslegungen besitzen keine Relevanz für das vorliegende 
Bauleitplanverfahren. Dies ist im Rahmen der Bauausführung zu beachten. 
 
zu 19) Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Im Rahmen der Erstellung des 3. Entwurfes erfolgte die Prüfung der Schleppkurven 
für ein 3-achsiges Fahrzeug mit einem äußeren Wendekreisradius von 10,25 m. 
Sowohl die Ein- und Ausfahrt als auch die Durchfahrt von 3-achsigen Fahrzeugen 
(somit auch Feuerwehr, Rettungsfahrzeuge usw.) ist gesichert. Da die Straße eine 
Durchfahrtsstraße ist, sind keine Flächen zum Wenden von 3-achsigen Fahrzeugen 
vorzusehen. 
Die Begründung wird unter Pkt. 6.3.1 gemischte Verkehrsfläche um diesen 
Sachverhalt ergänzt. 
 

Bemerkungen:  
 

 

 

Beschluss ja  nein  Enthaltung  

 

  

19 

Noch 

15 

16 

17 

18 



 

Seite 16 

 

 

Gemeinde Schkopau B-Plan Nr. 9/21 „Zur Aussicht“ 
  2. Entwurf 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 16 Lfd. Nr. der Versandliste 6 

 
Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB (Behördenbeteiligung) 
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
zu 20) Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Der Pkt. 6.3.1 gemischte Verkehrsfläche wird dahingehend ergänzt, dass der 
Ausbau der gemischten Verkehrsfläche niveaugleich erfolgen soll. Damit wird auch 
der Hinweis zur Beschilderung mittels Zeichen 325 Verkehrsberuhigte Zone ergänzt.  
 
 

Bemerkungen:  
 

 

 

Beschluss ja  nein  Enthaltung  

 

  

20 



 

Seite 17 

 

 

Gemeinde Schkopau B-Plan Nr. 9/21 „Zur Aussicht“ 
  2. Entwurf 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 17 Lfd. Nr. der Versandliste 6 

 
Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB (Behördenbeteiligung) 
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
zu 21) Der Hinweis wird berücksichtigt. 
In der Begründung unter Pkt. 6.3.1 gemischte Verkehrsfläche erfolgt die Löschung 
des Passus „Auf der inneren Erschließungsstraße sollen die inneren Fahr- und 
Gehwege lediglich durch unterschiedliche Beläge voneinander getrennt werden“. 
 
Die Begründung wird unter Pkt. 6.3.3 ruhender Verkehr dahingehend ergänzt, dass 
die vorgesehenen 10 PKW-Stellplätze im öffentlichen Raum „entsprechend zu 
markieren sind“. 
 
zu 22) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der Hinweis besitzt keine Relevanz für das vorliegende Bauleitplanverfahren. Er ist 
im Rahmen der Bauausführung zu beachten. 
Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich.  
 
zu 23) Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Die Planzeichnung wird unter dem Punkt Hinweise bezüglich des Kampfmittelver-
dachtes ergänzt. 
Die Begründung wird unter Pkt. 4.7 Kampfmittelbelastungen um die Einstufung als 
Kampfmittelverdachtsfläche angepasst. Des Weiteren erfolgt eine Ergänzung des 
Pkt. 6.6.2 Hinweise zum Kampfmittelverdacht um den genannten Sachverhalt. 
 

Bemerkungen:  
 

 

 

Beschluss ja  nein  Enthaltung  

 

  

Noch 

20 

21 

22 

23 
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Gemeinde Schkopau B-Plan Nr. 9/21 „Zur Aussicht“ 
  2. Entwurf 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 18 Lfd. Nr. der Versandliste 6 

 
Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB (Behördenbeteiligung) 
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 

Bemerkungen:  
 

 

 

Beschluss ja  nein  Enthaltung  

 

  

Noch 

23 
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Gemeinde Schkopau B-Plan Nr. 9/21 „Zur Aussicht“ 
  3. Entwurf 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 19 Lfd. Nr. der Versandliste 7 

 
Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB (Behördenbeteiligung) 
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
zu 1) Die Feststellung wird zur Kenntnis genommen.  
Da durch die Planung die Belange der beteiligten Fachreferate des Landes-
verwaltungsamtes nicht berührt werden, ist eine Abwägung nicht erforderlich. 
 
zu 2) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Der Landkreis Saalekreis wurde separat zur Abgabe einer Stellungnahme 
aufgefordert (vgl. lfd. Nr. 6 der Versandliste). 
 

zu 3) Der Hinweis wird berücksichtigt.  
Die benannten Gesetzlichkeiten werden im Rahmen des Umweltberichtes beachtet. 
Des Weiteren wurde ein Artenschutzbeitrag erarbeitet, um die Belange des 
Artenschutzes gemäß § 44 Abs. 1 und § 45 BNatSchG bei der Planaufstellung zu 
berücksichtigen. 
 
 

Bemerkungen:  
 

 

 

Beschluss ja  nein  Enthaltung  

 

  

1 

2 

3 



 

Seite 20 

 

 

Gemeinde Schkopau B-Plan Nr. 9/21 „Zur Aussicht“ 
  3. Entwurf 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 20 Lfd. Nr. der Versandliste 7 

 
Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB (Behördenbeteiligung) 
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 

Bemerkungen:  
 

 

 

Beschluss ja  nein  Enthaltung  

 

  

Noch 

zu 3 



 

Seite 21 

 

 

Gemeinde Schkopau B-Plan Nr. 9/21 „Zur Aussicht“ 
  3. Entwurf 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 21 Lfd. Nr. der Versandliste 8 

 
Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB (Behördenbeteiligung) 
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
zu 1) Die Feststellung wird zur Kenntnis genommen. 
Da der vorliegende Bebauungsplan mit den Erfordernissen der Raumordnung 
vereinbar ist, ist eine Beschlussfassung nicht erforderlich. 
 
zu 2) Die Feststellung wird zur Kenntnis genommen. 
Da durch das Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr in der Stellungnahme 
vom 31.03.2016 keine Einwendungen bestehen sowie in vorliegender 
Stellungnahme vom 17.01.2017 keine Einwände oder Hinweise gegeben wurden, ist 
eine Beschlussfassung nicht erforderlich. 
 
 

Bemerkungen:  
 

 

 

Beschluss ja  nein  Enthaltung  

 

  

1 

2 
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Gemeinde Schkopau B-Plan Nr. 9/21 „Zur Aussicht“ 
  3. Entwurf 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 22 Lfd. Nr. der Versandliste 8 

 
Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB (Behördenbeteiligung) 
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
zu 3) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
zu 4) Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Nach In-Kraft-Treten des Bebauungsplanes wird dem Landesverwaltungsamt eine 
Kopie der kartographischen Darstellung in der genehmigten Fassung des 
Plangebietes übergeben. 
 
zu 5) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 

Bemerkungen:  
 

 

 

Beschluss ja  nein  Enthaltung  

 

  

3 

4 

5 
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Gemeinde Schkopau B-Plan Nr. 9/21 „Zur Aussicht“ 
  3. Entwurf 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 23 Lfd. Nr. der Versandliste 8 

 
Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB (Behördenbeteiligung) 
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
zu 6) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

Bemerkungen:  
 

 

 

Beschluss ja  nein  Enthaltung  

 

  

6 
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Gemeinde Schkopau B-Plan Nr. 9/21 „Zur Aussicht“ 
  3. Entwurf 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 24 Lfd. Nr. der Versandliste 9 

 
Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB (Behördenbeteiligung) 
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
zu 1) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
In der Begründung zum 3. Entwurf des Bebauungsplanes (Stand Oktober 2016) 
erfolgt bereits unter Pkt. 3.1.2 Regionalplanung der Hinweis auf die Beschlüsse der 
Regionalversammlung der RPG Halle Nr. III / 07-2012 und III / 01-2014.  
Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich. 
 
 

Bemerkungen:  
 

 

 

Beschluss ja  nein  Enthaltung  

 

  

1 



 

Seite 25 

 

 

Gemeinde Schkopau B-Plan Nr. 9/21 „Zur Aussicht“ 
  3. Entwurf 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 25 Lfd. Nr. der Versandliste 9 

 
Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB (Behördenbeteiligung) 
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
zu 2) Die Feststellung wird zur Kenntnis genommen. 
Durch die Regionale Planungsgemeinschaft bestehen keine Einwände oder 
Hinweise. Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich. 
 
zu 3) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die oberste Landesentwicklungsbehörde wurde separat zur Abgabe einer 
Stellungnahme aufgefordert (vgl. lfd. Nr. der Versandliste Nr. 7 und Nr. 8). 
Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich. 
 
zu 4) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

Bemerkungen:  
 

 

 

Beschluss ja  nein  Enthaltung  

 

  

Noch 

zu 1 

2 

3 

4 
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Gemeinde Schkopau B-Plan Nr. 9/21 „Zur Aussicht“ 
  3. Entwurf 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 26 Lfd. Nr. der Versandliste 10 

 
Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB (Behördenbeteiligung) 
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
zu 1) Die Feststellung wird zur Kenntnis genommen. 
Da hinsichtlich der Schmutzwasserentsorgung keine Anmerkungen bestehen, ist 
eine Beschlussfassung nicht erforderlich. 
 

zu 2) Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Die Begründung wird unter Pkt. 7.2.2 Regenwasserentsorgung entsprechend der 
aktuellen Erkenntnisse angepasst. Der Satz, dass noch keine Flächen an das 
Regenwasserkanalnetz angeschlossen sind, wird in der Begründung unter Pkt. 7.2.2 
gestrichen. 
 
zu 3) Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Für die Beseitigung des Niederschlagswassers ist nach § 79b WG LSA vom 
16.03.2011 anstelle der Gemeinde der Grundstückseigentümer verpflichtet.  
Durch einen Baugrundgutachter wurden die geologischen Verhältnisse vor Ort zur 
Versickerungsfähigkeit der Böden überprüft. Hierbei wurde festgestellt, dass die 
Böden ausreichend versickerungsfähig sind, so dass das Niederschlagswasser auf 
den jeweiligen Grundstücken verbleiben kann.  
 
zu 4) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

Bemerkungen:  
 

 

 

Beschluss ja  nein  Enthaltung  

 

  

1 

2 

3 

4 



 

Seite 27 

 

 

Gemeinde Schkopau B-Plan Nr. 9/21 „Zur Aussicht“ 
  3. Entwurf 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 27 Lfd. Nr. der Versandliste 11 

 
Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB (Behördenbeteiligung) 
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
zu 1) Die Feststellung wird zur Kenntnis genommen. 
 

zu 2) Der Hinweis wird berücksichtigt. 
In der Begründung wird unter Pkt. 7.1.2 Löschwasser explizit darauf hingewiesen, 
dass die MIDEWA GmbH in Brandfällen lediglich die Entnahme von Trinkwasser aus 
technischen Hydranten durch die Feuerwehr toleriert, jedoch nicht die Vorhaltung 
von Trinkwasser für Löschwasserzwecke übernimmt. 
 
Zur Absicherung des Grundschutzes mit Löschwasser erfolgt die Errichtung eines 
Löschwasserbehälters in der Thomas Müntzer-Straße im Bereich der Netzstation. 
Der erforderliche Nachweis zur Löschwasserversorgung wurde als Zuarbeit durch 
das Büro Arcadis GmbH Deutschland erbracht. 
 
zu 3) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

Bemerkungen:  
 

 

 

Beschluss ja  nein  Enthaltung  

 

  

1 

2 

3 
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Gemeinde Schkopau B-Plan Nr. 9/21 „Zur Aussicht“ 
  3. Entwurf 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 28 Lfd. Nr. der Versandliste 11 

 
Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB (Behördenbeteiligung) 
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
 
 

Bemerkungen:  
 

 

 

Beschluss ja  nein  Enthaltung  

 

  

Noch 

zu 3 
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Gemeinde Schkopau B-Plan Nr. 9/21 „Zur Aussicht“ 
  3. Entwurf 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 29 Lfd. Nr. der Versandliste 12 

 
Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB (Behördenbeteiligung) 
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
zu 1) Die Feststellung wird zur Kenntnis genommen. 
Der Abwägungsbogen zur Stellungnahme vom 29.03.2016 liegt zur Information der 
Abwägungsunterlage bei (vgl. lfd. Nr. des Abwägungsbogens 30-31). Eine 
nochmalige Abwägung und Beschlussfassung dazu ist nicht erforderlich. 
 
Da in vorliegender Stellungnahme vom 07.02.2017 keine weiteren Ergänzungen 
oder Hinweise gegeben werden, ist eine Beschlussfassung nicht erforderlich. 
 
zu 2) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 

Bemerkungen:  
 

 

 

Beschluss ja  nein  Enthaltung  

 

  

1 

2 
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Gemeinde Schkopau B-Plan Nr. 9/21 „Zur Aussicht“ 
  2. Entwurf 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 30 Lfd. Nr. der Versandliste 12 

 
Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB (Behördenbeteiligung) 
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
zu 1) Die Feststellung wird zur Kenntnis genommen. 
 
zu 2) Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Die Begründung wird unter Pkt. 7.3.2 Gas um den Sachverhalt ergänzt. 
 
 
 
 

Bemerkungen:  
 

 

 

Beschluss ja  nein  Enthaltung  

 

  

1 

2 
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Gemeinde Schkopau B-Plan Nr. 9/21 „Zur Aussicht“ 
  2. Entwurf 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 31 Lfd. Nr. der Versandliste 12 

 
Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB (Behördenbeteiligung) 
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 

Bemerkungen:  
 

 

 

Beschluss ja  nein  Enthaltung  
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Gemeinde Schkopau B-Plan Nr. 9/21 „Zur Aussicht“ 
  3. Entwurf 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 32 Lfd. Nr. der Versandliste 14 

 
Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB (Behördenbeteiligung) 
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
zu 1) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
zu 2) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der Hinweis, dass im Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes 
Telekommunikationslinien der Deutschen Telekom befinden, wird zur Kenntnis 
genommen. Er besitzt für das vorliegende Bauleitplanverfahren keine Relevanz. Die 
Hinweise sind im Rahmen der Bauausführung zu beachten. 
Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich.  
 
 
 
 

Bemerkungen:  
 

 

 

Beschluss ja  nein  Enthaltung  

 

  

1 

2 
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Gemeinde Schkopau B-Plan Nr. 9/21 „Zur Aussicht“ 
  3. Entwurf 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 33 Lfd. Nr. der Versandliste 14 

 
Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB (Behördenbeteiligung) 
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
 
 

Bemerkungen:  
 

 

 

Beschluss ja  nein  Enthaltung  

 

  

Noch 

zu 2 
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Gemeinde Schkopau B-Plan Nr. 9/21 „Zur Aussicht“ 
  3. Entwurf 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 34 Lfd. Nr. der Versandliste 15 

 
Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB (Behördenbeteiligung) 
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
zu 1) Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Die durch den UHV zu unterhaltenden Gewässer 2. Ordnung verlaufen nicht 
innerhalb des Geltungsbereiches des B-Planes. 
Jedoch soll die Einleitung von im Plangebiet anfallenden Regenwässer in den 
Graben Röglitz-Weßmar (südöstlich des Plangebietes) erfolgen.  
Im Rahmen der Bauausführung erfolgt die Ermittlung der Einleitmenge in das 
Gewässer 2. Ordnung sowie die Festlegung der technischen Umsetzung bezüglich 
der Einleitung in das Gewässer 2. Ordnung. 
 
Durch die SWH Hallesche Wasser und Stadtwirtschaft wird gemäß Stellungnahme 
vom 07.02.2017 (vgl. lfd. Nr. der Versandliste Nr. 10) die wasserrechtliche Erlaubnis 
bei der zuständigen Wasserbehörde beantragt. 
Der UHV wird an diesem Verfahren beteiligt und erhält so die abschließende 
Information, welches Gewässer 2. Ordnung betroffen ist. 
 

zu 2) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

Bemerkungen:  
 

 

 

Beschluss ja  nein  Enthaltung  

 
  

1 

2 
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Gemeinde Schkopau B-Plan Nr. 9/21 „Zur Aussicht“ 
  3. Entwurf 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 35 Lfd. Nr. der Versandliste 16 

 
Stellungnahmen gemäß § 2 Abs. 2 BauGB (Beteiligung der Nachbargemeinden) 
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
Da durch die Goethestadt Bad Lauchstädt keine Bedenken oder Hinweise geäußert 
werden, ist eine Beschlussfassung nicht erforderlich.  

 

Bemerkungen:  
 

 

 

Beschluss ja  nein  Enthaltung  
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Gemeinde Schkopau B-Plan Nr. 9/21 „Zur Aussicht“ 
  3. Entwurf 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 36 Lfd. Nr. der Versandliste 17 

 
Stellungnahmen gemäß § 2 Abs. 2 BauGB (Beteiligung der Nachbargemeinden) 
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
Da durch die Stadt Halle (Saale) keine Bedenken oder Hinweise geäußert werden, 
ist eine Beschlussfassung nicht erforderlich.  

 

Bemerkungen:  
 

 

 

Beschluss ja  nein  Enthaltung  
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Gemeinde Schkopau B-Plan Nr. 9/21 „Zur Aussicht“ 
  3. Entwurf 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 37 Lfd. Nr. der Versandliste 18 

 
Stellungnahmen gemäß § 2 Abs. 2 BauGB (Beteiligung der Nachbargemeinden) 
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
zu 1) Die Feststellung wird zur Kenntnis genommen. 
Da durch die Stadt Leuna keine Einwände gegen die Planung erhoben werden, ist 
eine Beschlussfassung nicht erforderlich.  

zu 2) Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Da die Zuordnung der externen Ausgleichsmaßnahme flurstückskonkret erfolgt, sich 
die Fläche im Eigentum des Vorhabenträgers befindet und die Maßnahme mit den 
zuständigen Behörden abgestimmt ist, wird auf eine zeichnerische Darstellung 
verzichtet.  

Aussagen zur Anwuchspflege sind nicht notwendig, da Ausgleichsmaßnahmen 
dauerhaft zu unterhalten sind. Da als Entwicklungsziel für diese Maßnahme Wald / 
Waldrand festgesetzt ist, ergibt sich die Art und Weise der Pflege aus den 
forstfachlichen Vorgaben und muss daher nicht geregelt werden.  

zu 3) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Es werden keine Festsetzungen zur Einfriedung getroffen, da es dem jeweiligen 
Bauherrn überlassen werden soll, wie diese gestaltet wird. Der Hinweis zur 
Eingrünung an der Thomas-Müntzer-Straße ist lediglich als Empfehlung im Hinblick 
auf das Ortsbild zu sehen.  

Im Rahmen der Planaufstellung wurden zum einen grünordnerische Maßnahmen im 
Plangebiet nur im notwendigen Mindestmaß festgesetzt und zum anderen den 
Schwerpunkt in der Entwicklung einer größeren zusammenhängenden Maßnahme 
gesehen, um einen größtmöglichen ökologischen Neuwert zu erzielen. 

 
 Bemerkungen:  

 

 

Beschluss ja  nein  Enthaltung  

 
  

1 

2 

3 
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Gemeinde Schkopau B-Plan Nr. 9/21 „Zur Aussicht“ 
  3. Entwurf 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 38 Lfd. Nr. der Versandliste 19 

 
Stellungnahmen gemäß § 2 Abs. 2 BauGB (Beteiligung der Nachbargemeinden) 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
Da die Belange der Stadt Merseburg durch das Vorhaben nicht berührt werden, ist 
eine Beschlussfassung nicht erforderlich.  

 
 
 

Bemerkungen:  
 

 

 

Beschluss ja  nein  Enthaltung  
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Gemeinde Schkopau B-Plan Nr. 9/21 „Zur Aussicht“ 
  3. Entwurf 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 39 Lfd. Nr. der Versandliste 20 

 
Stellungnahmen gemäß § 2 Abs. 2 BauGB (Beteiligung der Nachbargemeinden) 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
Da durch die Stadt Schkeuditz keine Einwände bestehen, ist eine Beschlussfassung 
nicht erforderlich. 

 

Bemerkungen:  
 

 

 

Beschluss ja  nein  Enthaltung  
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Gemeinde Schkopau B-Plan Nr. 9/21 „Zur Aussicht“ 
  3. Entwurf 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 40 Lfd. Nr. der Versandliste 21 

 
Stellungnahmen gemäß § 2 Abs. 2 BauGB (Beteiligung der Nachbargemeinden) 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
Da durch die Gemeinde Kabelsketal, sowohl in der Stellungnahme vom 23.02.2016, 
als auch in vorliegender Stellungnahme vom 20.12.2016, keine Einwände gegen die 
Planung erhoben werden, ist eine Beschlussfassung nicht erforderlich.  

 

Bemerkungen:  
 

 

 

Beschluss ja  nein  Enthaltung  
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Gemeinde Schkopau B-Plan Nr. 9/21 „Zur Aussicht“ 
  3. Entwurf 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 41 Lfd. Nr. der Versandliste 21 

 
Stellungnahmen gemäß § 2 Abs. 2 BauGB (Beteiligung der Nachbargemeinden) 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
Da durch die Gemeinde Teutschenthal sowohl in der Stellungnahme vom 
21.03.2016 als auch in der vorliegenden Stellungnahme vom 09.01.2017 keine 
Einwände gegen die Planung erhoben werden, ist eine Beschlussfassung nicht 
erforderlich.  

 
 
 

Bemerkungen:  
 

 

 

Beschluss ja  nein  Enthaltung  

 
 


